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jHon vor diesem in dem
MD EHurfürstenchum der Pfaltz-Graff-

^ schafft bey Rhein / eine Zoll-Ordnung
und k . orul biß auff anderwerte
Verfügung ausgefertigt / auch nach -

gehends allerhand gemeine und sonderbahre Be-

. rvohl die Aöller mit Erhebung des Zolls / als die
Aollbereitcr mü ftclffigrr Stuffsicht - wte nicht Weni¬
ger die Ober- und Vnder Ambtleuthe in Handhab¬
ung Lbuchürstlicher Pfaltz Zolls - Gerechtigkeiten
allerOtthen verhalten sollen / damttzu forderst Ehur
Pfaltz an selbigen nichts versaumbt - noch begeben-
und dann auch niemand wider die Gebühr beschwe¬
ret werde.

Mißverstand und nicht genügsamer Bericht im Zoll-
wesen befunden /also daß es in Verzollung derWaare
an denen JollsMen Htn und wider sehr ungleich ge-
halten-und nicht alles wie sich wohl gebühret / recht
verzollt genohmen worden : Sondern es haben sich
auch bieverzollendePersohnen in Underlasiung schul¬

st 2 diger
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diger Anzeig der zollbahrcn Wahren Beschaffenheit/
und in Entrichtung desZollS / vielerDortheilhaffttg-
ketten bedienet / welches Chur Pfali? zu nicht gerin¬
ger Schmalerung / Nachtheil und Schaden / Dero
hohen Zoll - b - cZalz gereichet.

Dahcro hoch nothwendig gewesen / dic Zoll- Ord¬
nung und k . ocuI , welche ohne dem denen meisten
Allem bey jüngstem Kricgs - Wcsen entkommen und
viele Wahren nicht in sich begriffen / über disi Hin-
und wider eine Aimbliche grosse Ungleichheit darin
enthalten / wider vor die Hand zu nehmen / und sel¬
bige mit erforderlicher InüruÄion , undErleut-
terung also zuvcrschcn / damit sich brc Jollbemter
und Joller - auch Kauff und §uhrleutbe und sonst
mMqkich btsi auff weitere Verordiiung darnach rich¬
ten mögen . Ällermaffen mit mchreremhernachfolgt.

Und werden htcrauff die jambtliche Chur-
PfältzischeIöller emstlichst erinnert undbcfelcht/daß
Sie bey ihren geleisteten theuren §pd - und Pflichten
nachfolgender Ordnung und kocul durchgchends
nach leben : Wann ihnen aber etwas/ so in dersel¬
ben nicht begriffen / oder worauff kein Zoll gesetzet ist/
vorkommt/ solches denen Zollberettern alsobald an¬
zeigen sollen / welche dasselbe bey denen Obcr- Acm -
tcrn zu referiren / und diese es mit Gutachten zur
Churfürst !. Hoff- Lamer zu berichten haben '

Gleichfallswerden die Jollbemter hiemit alles
ErnstcS / Vefclcht mitPslichmässtgemMisi undTreu
achtung zu gcbcn / dasi dieIöllcr den Zoll nach dieser
O rdnung und 8 . oru ! richtig erheben - Da sie aber

bey
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bey ein- oder anderem eiirtge I^ s ^ Ichen ? oder Un¬
treu vcrjpührcten / Haben Sie davon denen Aemb -
tem -und bey denen Auffschlüssen schrifftlichcAnzeig
zuthun / damit darum remeoijrec werden möge .

So Haben auchChurpfalh Ober - und Unter -
Ambtleuthc / stchin dieser Foll- Ordnung und ^ - ocu !
wohl zu informiern und in allen und jeden Puncten
schuldigen Masses darob zuhalten / damit selbiger
Nicht allein tinLbe nachgelcbet - sondern auch nie¬
mand wider die Gebühr gesteigert - oder übernom¬
men werde. Und da an der abgehenden Aöller
Stelle / neue zu verordnen / haben die Sber - Aemb -
ter mit Anziehung der Schulthassen / Bürgermei¬
ster und Gerichts jeder Orthen / redliche / Süchtige
und lcsens und schrcibcnS erfahrne i' euthezuHaupt-
Aöiiei n bey der kurfürstlichen Hoff- §ammcr vor¬
zuschlagen / die Bcyzöller aber auff erwehntrMaaj ;
jelbstcn anzunehmen / zu verpflichten / und zu bestel¬
len / auch Sie in dieser Aoll-Ordnung und î ocul
nothdürfftig zu unterweisen -

Mr nemblich aber ist solche jedes mahl bey
Haltung der Sluffschlüssen denen Avllercn neben
brhöriger Ennnerung / da jemand den geringsten
Argwohn oder Abgang deßwegen verspürte / solches
bey seinen pflichten und Eyden anzuzeigen / ver¬
ständlich vorzuhalten / und zu erleukern : Solte aber
an -oder anderer/ so zur Inl ^ eLbion und Erhebung
des Aolls - verordnct / in einige Weiß Untreu und
nachlässig erfunden werden / gegen den wird mit em¬
pfindlicher ernstlicher Straff verfahren werdenGEn ,



M6 ) K»

stzülvcnunv alkm ZanvrM

« 770 ^ 7^

I .

^ EßGätden - und alten Land - Zolls ist niemand ( ausser
»was racione des Gülden - Zolls auffgewtffe Maß wie
beym 4ten Artieul gedacht / Khurpfaltz Unterthanen

und Leibeigene betrifft ) befteyet / er habe sich dann sonderlich
mit Khurpfaltz verglichen / oder aber der Befeyrung halben
einen schrifftlichen Schein von Zhrer Kurfürstlichen Durch¬
leucht eigenhändigen Unterschrifft oder Dero Hoff - Kammer
vorzuweisen .

II .
Der Land -Zoll ist durch gehends von Wein / Früchten

« ndWahren an denen berührendenIollstätti / sie werden gleich
tn - oderauß derpfaltz / auchvon einemOrth zu dem andern
geführt / wann damit eine Jollstattberühret wird / zu ent¬
richten : Der Gulden - Zoll aber wird allein erhoben von Wein
und Früchten / so durch - oder auß Khurpfaltz Landen und
Gebieth / auch denen Orthen und Gebiethen / da sie mit
andern Herrschafften Gemeinschafft haben / essrpezu eige¬
nem gebrauch / oder zum verkauften / zu Wasser und Land ge¬
sühnt / geschleifte oder getragen werden .

III .

Deßgleichen ist auch der Gulden - Zoll zu erheben von
Wein und Früchten / so durch oder auß derpfaltz indie - in -
oderan derpfaltz gelegene Reichs - Städte zu Wasser und
Land / geführt / geschleifft / oder getragen werden .

IV . Die
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IV .

Die §Hur Pfältzische Unterthanen und Leibeigene ge¬
ben von den ; jenigen Wein und Früchten / so sie ausserhalb
der Pfaltz kaussen / oder laden / in die Pfaltz führen und dar¬
um lassen / wie inglcichem von ihrem eigenen Gewächs in der
Pfaltz und was sie in der Pfaltz kauffcn und darin » lassen /
keinen Gulden - Zoll / sondern nur den alten Zoll - Wann
sie aber solche durch - oder auß der Pfaltz bringen / haben sie
davon den Gulden - Zoll / wie beym Am und zten Amcul
gemeldet / zu zahlen : Wobey wohl Zu beobachten ist / daß /
wann die §hur - Pfä ! tz . Leibeigene etwas Gulden - Zolls
frey verführen / sie jcdesmahls von ihren Ober - Aembtern
einen schrifftlichen Schein ihrer Leibeigenschafft bey den Zoll -
stätten vorzeigen sollen .

V .
Der Gulden - Zoll wird von Wein und Frucht / so ein

oder anderer dmch - oder auß der Pfaltz bringt / nur einmal
in der Pfaltz erhoben / und muß derselbe gleich an der berüh¬
renden ersten Jollstatt erlegt / hernach aber von solchen Wein
und Früchten / nicht mehr / sondern nur der alte Zoll und
zwar in jedem Ambe / wo er durch fährt / wie Herkommens /
abgestattet . Und wann zwar der Gulden - Zoll an der ersten
Jollstatt bezahlt / der alte Zoll aber nicht Zugloch mit ent¬
richtet worden / so ist solcher alte Zoll an der nechst folgen¬
den Jollstatt nebst dem an dieser letzt bemelten Jollstgtt fälli¬
gen Zoll zu erheben .

VI .
Alle aridere Wahren / ausser Frucht und Wein /

und was under Frucht und Wein nicht begriffen /
geben keinen Gulden - sondern allein den alten Land -
Zoll .

VII .
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VII .

Die Krämer / wann sie anffdte Märckre fahren / ha¬
ben so wohl im hin - als wieder zurück fahren / den Zoll zu
entrichten .

VM .

Die Becker / so Brode zu feilem Marckt bringen und
damit ihren Gewinn treiben / seynd dasselbe zu verzollen
schuldig .

IX .

Ingletchen seynd die Metzger von altem Viche / so
tun - oder ausserhalb eines Ambts - auch ausser Lands erkaufft
oder verhandelt wird / den Zoll zu zahlen schuldig .

Ebenmäßig seynd§hriften und Juden von ihrem zum
ver kauff herumb führenden Diehc in einem jeden Ambe / wann
> iees autz erner Jollstatt führen / sogleich allda - wann aber an
dcnOrchaußwelchemsieesabführen / keineJollstattist / an
L cc nechst berührenden Jollstatt den Joll zu entrichten schul¬
dig . Wobey aber die Iöller wohl und genau ZU okiervüen
haben / daß Khristcn und Zuden mit denen solcher Gestalt
Lösten KoUzetchen / das verzollte Viehe in der nechst Her¬
umb gelegenen Nester länger nicht / als drey tage zum ver¬
lausten herumb zutreiben befugt seynd ; wie dann jetzt besag¬
te tzctöste Aollzcichen länger nicht / als drey tage gültig
rmv nach deren Verstiesung so wohl Khristen als Zudcn ge¬
halten seynd / solch ihr Viehe jedesmal auffs neue zu ver¬
zollen .

X .

Gleichmässig haben die Pürche vom Wein Znm ver-
zapffcn und verkauffm den Zoll zir zahlen .

Xl .
Nicht weniger a " ch die Müller und Becker von . denen

Früch -
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Früchten so sie lausten / vermahlen / und zu feilem Marckt
führen .

XII .
So einer Haußrath / auß einem Ambt oder Orth lns

ander führet / ist er davon den Zoll schuldig .
XlH .

Und seynd die Underthanen von ihren Sachen / so sie
zum Hausgebrauch beybringen / des alten Zolls nicht gefreyet /
und wann ein Underthan etwas an das Orth / da er wohn -
hafft ist / führet / nnd daselbst eineIollstatt ist / under We¬
gen aber keinen Zoll berühret / so hat er an dem Orth seiner
Wohnung / als der ersten Jollstatt / den Zoll abzu¬
statten .

XlV .
Die Juden haben den Zoll von ihren pfeHen wann

sie auff die Mckrckt reiten / zubezahlett .
XV»

Allein außländische frembde Pferde ohne underschtid
Wann sie in einer anzahl zusammen gekuppelt in oder durchs
Land geführt werden / sollenvor Kuppel Pferde geachtet - und
der Zoll - ^ orul gemeß verzollt - die Znnländische Pferd
aber wann sie gleich in einer Anzahl zusammen gekuppelt -
feil geritten werden / sollen nicht vor Kuppel - Pferd geachtet -«
sondern nur als Land - Pferde verzollt werden .

XVI .
Don Kuppeln / so über Zehen Pferd starck / ist je das ze-

hende Pferd vor den reitenden Knecht zollfrey zulassen -
B xvii .



XVI ! .

Don jedem hundert Schaffen / und andern » kleinem
Diehe / scynd Zehen stück zollfrey zulassen .

X ! 1 X .

Don jedem hundert Groß - Drehe sollen fünffstück zoll -
ftey gelassen werden .

XIX .

Ob zwar / so offt in einem Ambt mit Wahren eine
alte Zollstatt erreicht wird / §hur Psaltz jedcsmahls den
alten Zoll zuerheben > berechtiget ist / so hat es doch bey der
bißhertgen 0l ) scrvLN2 , biß auff anderwcrte Verordnung
sein bewenden .

XX .

Wann zollbare Wahren ein Ambt berühren / in dmr-
selben aber keine Zollstatt antreffen / und die verzollende We¬
gen der Entlegenheit ohne Umbweeg zu der nechstcn Zoll statt
nicht kommen können ; So seynd sie gehalten / vor felbrges
Ambt / den Zoll an der ersten Zollstatt des andern Ambts /
nebst dem an letztbesagter Zollstatt fälligen Zoll zu entrich¬
ten.

XXI .

Wann einer etwas zollbahres in eine Zollstatt bringt/
und solches / oder einen Theil davon wieder wegführet / muß
er wiederum den Zoll von dem wegführenden / es werde
gleich zurück / oder weiters geführt / abstatten .

XXII .

Ein jedes Faß solle seine Eych haben / auch soll der
Fuhrmann an jeder Zollstatt auffdecken / damit der Zöller

eigene-



( II ) M

eigentlich abzehten möge / wie viel jedes Faß halte.
Gölte aber ein oder ander Faß nicht gecycht seyn / so hat
der Zöller den Fuhrmann Zu befragen / wie viel Wein er
führe / nachgehends das Faß Zu besichtigen und seinen
Überschlag zu machen / befindet er den Halt deß Fasses deß
Fuhrmanns gethaner Auzetg gemäß / soll er den Zoll da¬
von erheben / befindet er aber / daß das Faß mehr / als
der Fuhrmann angezeigt / halte / und der Fuhrmann den
Zoll zu geben weigern wslte / soll der Zöller als bald durch
unpartheylsche Messer und Villrer das Faß besichtigen und
anschlagen lassen / und solchem Anschlag nach / den Zoll
davon einziehen . Und daftrn bey einem ein Gefährde und
Vorsatz / den Zoll zu verschlagen / gespührt würde / soll der¬
selbe / da es ein Frembder auffgchalten - Fnnländisch Geses¬
sene aber auff nocim - und bey Ober - Ampt angezeigt wer¬
den .

Und nachdem die Erfahrung gibt / daß durch einige
Wein - Händler / die von denen geschwornen Eychern auff die
Fässer auffgeschnittens Eych betrügltch verändert und ver¬
ringert werden ; Als haben die sämbtliche Iöller hierirr
fleißige und genaue Achtung zu geben / und die grösse der
Fässer gegen der auffgeschntttenen Eych zuhalten / und da
flch einiger Verdacht der Veränderten Eych finden solte -
haben sie alsobald unpartheylsche Messer und Villrer zu -
beruffen / und die Fässer auff des Wein - Händlers Unkosten/
und mit Vorbehalt Herrschafftlicher Straff auffnehmeü zu
lassen / auch darüber fördersambsten Bericht an deren Ober-
Aempter zuerstatten .

xxm.
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So ist auch der alte Land - und Gulden - Zoll von Wein

und Früchten nicht nach der in jedem Orth gebräuchlichen /
vielwcmger außländischen Eych und Maaß - sonder ! , nach
der Heidelberger Eych und Maaß zuerhcben / und deßwe¬
gen jene in diese zu reäuciren . Und also ist es auch mit dem
schweren Gewicht zu Halter , / und solches im verzollen in das
Heydelberger leichtere Gewicht zu reöucircn .

XXIV .

Darin Kauff - oderFuhrmannauffBetrug oder Ab -
Wceg angetroffen würde / soll Wein und Frucht und sonst
andere Wahren Ahm pfaltz verfallen seyn ,

XXV .

Einem jeden der verzollt / sollen von dem Zöller / die
gewöhnliche gedruckte Land - und Gulden Aollzeichen / mit des
Verzollenden vor - und Zunahmen / und dem Orth seiner Woh¬
nung / auch Tag und Zahr / wie ingleichem der ^ usmicät
und Gattung Wetns / Früchten / und Wahren beschrieben / zu¬
gestellt werden / wie dann im geringsten keine ungeschriebene
Zeichen außgegeben werden sollen .

XXVI .

Diese Iottzeichen solle ein jeder Fuhr - und Handels¬
mann bey der Fuhr haben / und an der andern nechsten Zollstätt
vorzeigen / da dann derIöller zu zusehen hat / ob an der er¬
sten Zollstätt recht verzollt worden . Falls aber die Ver¬
zollung nicht richtig erfunden wird / ist das zu wenig ver¬

zollte/



zollte / Khurpfaltz verfallen / da bcneben auch der Iötter /
welcher nicht recht verzollt genommen / wegen seiner Nachläss¬
igkeit oder begangenen Betrugs zubestraffen / deßwegen der
andere Iöller / welcher solches befunden / dasselbe so gleich
an das Ober - Ambt / worunderer stehet / pflichtmäßig zu -
berichten / und das Ober - Ambt es gebührend zu undersuchen
hat . Würde aber ein Iöller des andern Zöllers Nachlässig¬
keit oder Betrug verschweigen / so soll er so wohl / als der
andere / mit unnachlässiger Straff / als ein Pflicht - vergesse¬
ner angesehen werden .

XXVI ! .

Und nachdem man mttsonderbahrer Befrembdung
vermmbt / daß einige Zöller nur blößlich auff das an der
ersten Zollsian abgegebene Zollzetchen verzollt nehmen / und
nicht selbst die verführende Wein und Früchte besehen / wor-
außdann erfolgt / daß / wann der erstellter entweder auß
Nachlässigkeit oder Betrug zu wenig verzollt genommen /
oder under weegs etwas zugeladen worden / an denen ande¬
ren Jollstätten solches unverzollt vorbeygehet ; Als wird hte-
mit allen und jeden Zöltern ernstlich und bey Vermeidung un -
nachläßiger Straff befohlen / daß sie künfftig die verfüh¬
rende Wein und Früchte selbst genau viliciren / und richtig
verzollt nehmen / auch die befindende Nachlässigkeit oder
Betrug wie in nechst vorhergehendem -. 6 . Articul gedacht /
anzeigen sollen .

XXVIII.

Die Fuhr - Leuthe / auch andere / sollen die empfan¬
gene Zollzeichen / jedesmahls an demAhur pfättzischen letz¬
tem - oder End Zoll ablegen / oder aber der letztere - oder

B z End



End - Zöller / solche von ihnen erfordern / und beym nechsten
Austschluß ic ^ roäucmri / da dann selbige LLÜnc werden
sollen .

XXIX .

Da einer mit Wein und Früchten / wovon der
Gülden - Zoll zu zahlen ist / einen End Zoll berührt / und
den Gülden - Zoll nicht bereits abgestattet / so soll derset-
bige End - Zöller / wann der Kaust - oder Fuhrmann nicht
vorher eine Khurpfältzische Zollstatt berührt gehabt / von
ihm den gebührenden Gülden - Zoll nebenst dem gewöhn¬
lichen alten Zoll erheben / und ihme darüber die Zeichen zu¬
stellen / hat aber der Kaust - oder Fuhrmann vorher
eine Khur Pfältzisthe Zollstatt berührt / und entwe¬
der den Gülden - oder alten Zoll nicht entrichtet / so
hat der End - Zöller selbigen als einen Zoll - Verführer
auff zu schreiben - und wann er ein ftembder rst / mit
-Vrrelb anzuhalten / und nicht / als gegen genügsame
den Zoll - Frevel austragende Oucion fort zulasten : Ist
er aber in Shur Pfaltz Bottmässigkeit gesessen / selbige ; ,
fahren zulassen / und in beyden Fällen so gleich Bericht
zum Ober - Ampt zu erstatten .

XXX .

Die zöller sollen auch gute achtuug geben
auff Wein und Früchten / so zu vor in der pfaltz
verzollt und ein Zeit lang in Stätten ausserhalb ge-
lägert und eingekellert / hernach darin » verkaufst und
wieder herauß geführt werden / Gestalten solche

als
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als dann von neuem verzollt werden müssen : Dieweil aber
die Verkaufter solcher Wer » und Früchten / die bey der Ein¬
führung empfangene Zoll zeichen / denen Käuffern znftcllcn / uud
diese sich derselben im herausführen der gekauften Wein oder
Früchten bedienen / und also damit einen Zollbetrug begehen
können , Als haben die Zöller solche Zeichen wohl zubcsichngen /
und das darauff befindliche darum und den ^ tahmcn zu beob¬
achten / und es damit bey verführendem Betrug zu halten /
wre m ncchst vorhergehendem - ^ rcicul gemeldet .

XXXI .

Bey denen Aufschlüssen soll mit jedem Zöller auffdie
von dem Zollbereiter empfangene und wieder abgegebene
Zollzeichen abgerechnet werden / und was der Zöller nicht
mit übrig behaltenen Zollzeichen liffert / soll er / soviel solche
außtragen / gleich mit Geld baar darlegen .

XXXII .

Ein jeder Zöller soll sich bey den Aufschlüssen mit so viel
gedruckten Zollzeichen versehen / atserinfolgendem () uarcLl
vonnöthen zuhaben vermeint / und deßwegen selbige von
dem Zollbereiter gegen Schein abfordern / und sich keines
Wegs bey vermeydung empfindlicher Straff / understehen /
von ihnen selbst geschriebene zeichen abzugeben .

XXXIII .

Die Zöller sollen dteKauff - und Fuhr - auchandere
verzollende Leuth nicht lang aufhalten / sondern mit dem
verzollen ohne Verzug gütlich forthelfen / und ihnen kei¬
ne üppige oder sportliche Wort geben .

XXXIV .
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XXXIV .

Ein jeder Iöller soll sein Zoll - Register haben - und in
dasselbe ordentlich einschreiben / an welchem Tag / vonwcm /
von waß vor TVahren - und wie viel verzollt worden . Und
wann etwas zollfrei) verführt wirb / haben sie solches eben¬
falls ordentlich einzuschreiben / und dabey ZU noriren , was
der Zoll davon ertragen hätte . Solche Zoll - Register sollen
sie jedes tzuarcal beyden Abschlüssen vorzeigen .

XX ^ V .

DasIoll - Geld soll von den Iöllcrn / wie sie es an
Gold / Thalern - und anderer groben Müntz empfangen /
bey den Auffschlüffen gcliffcrt werden / und sich keiner / bey
Dermeydung schwerer Straff / undcrstehen / solches zu ver¬
wechsle « / noch Mischendem tzuarcal in seinen eigenen
Nutzen zuverwenden .

xxxvr .

Damit in denen Jollfrevelen kein uNderschteiff vorgehe/
und davon rrichtsunderschlagen werde/ so sollen von den Jollbr-
reitern alle straffbare Fälle bey denen Oberämbtern worunder
sie stehen / so gleich vorgenomen / examinirt / und nicht biß zum
Auffjchluß verschoben / auch wann die Undersuchung geschehen /
die vrrwürckte Straff äiLKrt / und die Sache so fort mit
beyschließung des darüber geführten prorocollz zur Hoff-
Kammer berichtet / und die rc§o1mion erwartet werden .
Auch sollen die Iöllcr die in Jollsachen vorkommende Frevel

in ihre Zoll - Register richtig einschreiben / umb bey jedem
Auffschtuß ersehen zu können / ob nicht einige

solcher Frevel verschwiegen
worden seyen .
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Folget nun / wie der Luden - Zoll
von Wein und Früchten an den Aollstattcn abge¬
stattet und bezahlt werden solle . F? nd »st hiebe » zu
wissen / dass umb besserer Richtigkeit willen und ra¬
nnt in bezahl- und Erhebung des Gülden - Zolls kein
Zrrthumb entstehe / die gewöhnliche Güldcn - IoSi
Mehrung / in gemeine eueren r Mehrung reäuent
wordcn / auch die Gülden - Aoll - Icichen nach solcher

euerenc Mehrung eingerichtet und von den
Zöllen» also aust zu geben seyn.

ein chüldcii - Zoll

Fuder Gemeinen Land - Weins/
SSisoli verguldenzoit werden ( nebst 40 . Ireutzer

Kk -

Land - Zoll ) mit , - -
1 ro

Ein halb Fuder ( nebst 2. 0 . Kreutzer Land - Zoll -
Ein Ohm / deren 6 . ein Fuder machen s nebst 7 .

42
Kreutzer Land - Zoll - - -

Ein Ohm deren 8 . ein Fuder machen ^ nebst 5 .
! 4

Kreutzer Land - zoll ^ - - -
Ein Ohm / deren io . ein Fuder machen ^ nebst 4 .

10

Kreutzer Land - zoll ^ - - - 8

Mandt -Wem .
Ein Xuder Wetn - Heffen oder Trusten Brandtc >

K Wein /



Wcm / wie auch frucht Braudtcwein gibt doppcl -
tenIoll und also ( nebst i . Gulden . 2O . Krcu -
tzcr Land -zoll ) -- -

Ein halb zuder / nebst 40 Kreutzer Land - zoll ^
Ein Ohm / deren 6 . ein Fuder machen ^ nebst 14 .

Kreutzer Land - zoll ^ - -
Ein Ohm / deren 8 . ein Fuder machen ^ nebst w .

Kreutzer Land - zoll - - -
Ein Ohm / deren io . ein Fttder machen s nebst 8 .

Kreutzer Land - zoll . - -

Kr .

40

2 . Q

2. 8

LO
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^ lalvaiier , ApMDM -
und andern dergleichen außländlstben
süffen Weinen / soll auch / wie von Brandts
Wein doppelter Zoll erhoben werden .

Ein Fuder gibt s nebst Lv . Kreutzer Land - Ioll ^
Ein halb Fuder s nebst i o . Kreutzer Land - zoll ^
Ein Ohm / deren 6 . ein Fuder machen ( nebst zr.

Kreutzer Land - zoll ^ - -
Ein Ohm deren 8 . ein Fuder machen / nebst rr

Krcu tz Land -zoll > -
Ein Ohm / deren 10 . ein Fuder machen / nebst L .

Kreutzer Länd - zoll ) . - -

Ein Fuder s nebst 40 . Kreutzer Land - zoll )
Ein halb Fuder / ( nebst ro . Kreutzer Land - zoll .
Ein Ohm / deren 6 . ein Fuder machet » / nebst

7 . KreutzerLand -zoll. - -
Ein

40
2. 0

7

7

4

2 . O

4O

14
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Ein Ohm derell 8 . ein Luder machen / nebst 5 . Kreu¬
tzer Land - zoll - -

Ein Ohm / deren io . ein Fuder machen ( nebst 4 .
Kreutzer Land - zoll ) - -

10

8

Ein FUdels nebst ro . Kreutzer Land - zoll ) -
Ernhalb Luder ( nebst io . Land - zoll
Ein Ohm / deren 6 . ein Luder machen / nebst Kreu¬

tzer Land -zoll - -
Ein Ohm / deren 8 . ein Fuder machen / nebst 2. :

Kreutzer Lan - Zoll - -
Ein Ohm / deren 10 . ein zuder machen / nebst r. .

Kreutzer Land - Zoll - -

! ter ^
Ein Fuder ( Nebst iO . Kreutzer Land - zoll
Ein halb Fuder ( nebst 5 . Kreutzer Land - Zoll
Ein Ohm / deren 6 . ein Fuder machen / nebst i :-

Krcutzcr Land - zoll - -
Ein Ohm / deren 8 . ein Fuder machen nebst i .-

Kreutzer Land - zoll - -
Ein Ohm / deren 10 . ein Fuder machen nebst 1 .

Kreutzer Land - zoll - -

2
Auchk



Kr .
In Malter Korn / nebst i ? Kreutzer Land -

zoll - - -
Ein V ^ alter angerollte Gcrst / nebst ii Kreutzer

Land - zoll/ - -
Ein Malter gerollte Gersten / ncbstz Kreutzer

Land - zoll - - -
Ein Malter Waitzen / nebst i ! Kreutzer Land - zoll
Ein Matter Erbsen / nebst ^ KreutzerLand - zoll
Ein Malter Linsen / nebsi r Kreutzer Landzoll /
Ein Matter ohngcrolten Hirschen / nebst Kreu -

Land- zoll / - -
Ein Malter gerollte Hirschen / nebst z . Kreutzer

Land -zoll /
EinMalter Welsch Korn/ nebst i ? Kreutzer xand-

zoll / - - -
Ein Malter Kastanien / nebst ^ Kreutzer Land¬

zoll - - -
Ein Malter Spettz oder Drucket nebst ; Kreu¬

tzer Land-zoll - - --
Ein Malter Haber / nebst ; Kreutzer Land - Zoll
Ein Malter Hllidcn Korn / nebst ; Kreutzer Land - ,

zoll / - -
Ein MalterHaber - Mchl / nebst z . KreutzerLand - zoll
Ein Malter weiß Mehl / nebst r ; Kreutzer Land -

zoll - -
Ein Malter Grießmehl / nebst r .' Kreutzer Land-

zoll - -
EtnMalterRocken - Mehl/ nebst il KreutzerLand -

zoll - -

z

5

6
Z
Z
5

Z

6

Z

Z

ii .

6

4 "
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Wie und welZerAestalt der Kand -
Aoll von Wan / Früchten und anderen Wahren /
bis? auff anderwerte Verordnung zu erheben . 'Wo¬
bey zu mercken daß solche nach dem ^ 6 . c . rc «
Vnd die Verzollung tn gcmeme rands - Mehrung /

der Rcicds - Thaler zu i . fl - ; o - Kr- der Gül¬
den zu 62 . Kr. cmgenchtet ist .

s Laun ein Zentner - --
AM - Wein . Ein Ohm / derer ro . auff ein
Fuder gehn / - - -

Derer 8 . auff ein Fuder gehn . - -
Deren 6 . auff ein Fnder gehn. -

Artzt / oder Marck - Schreyer / so auff Messen
und Zahr - Märckcen fährt / von einem Wagen

Von einem Karch . - -
l . Tragender - - -

Acxt oder Bayl . i . Zentner -
Auerhan i . Stück - - --

8 .

Backen -- Stein . i . Wagen voll
Balckcn . i . Wagen voll -
Bandt . i . Zentner -
Band - Weydk / so noch nicht gerissn

§ )

^ Fl .
Kr . j

Z

21-
z

4

i Zo
I
l

8
6

I

2

4
4
6



M D -
Wagen -- "

Von i . Karch . - -
i . Gebund - - - ,

Von gerissenen oder zugerichteii von eincnWagenj
Don einem Krach
Von einer Tragent

Barchct . i . Ballen »
i . Stück dessen / -

Ban - Holt ; , i . Wagen -
Banm - Oehl » i . Kentner
Bamn - Woil . i . Kentncr
Beltz - Wcrck / von Fuchssen / Mardern / imt

andern so bereitet ist von jeden Stück
Von hundert stück

Bcsse - k. i . Karch voll
Beyl oder 2l > L. i . Kentner
Bier . i . Fuder .

Ein halb Fuder - -
Ein Ohm deren 6 . aufsein Fuder gehen
Ein Ohm Bier / dem » 8 . auff ein Fuder gehen / /
Deren io . anst ein Fuder gehen / -

Bier - Hefen . Vi6 : unter Dr . DI .
Birn - Wern . i . Ohm / deren 6 . aufsein Fuder

gehn - -
Deren 8 . auff ein Fuder gehn

Deren io . auff ein Fuder gehn
Bley . i - Kcnrner

i . Wagen voll
Bley Ertz . i . Wagen
Bock vor jeden
Bock - FM / ein stück/ - -

i . Hundert stück derselben
Bolchcn . i . Kmtner
Bord oder Dielen i . hundert stück -

Funfftzig . -
Fünffuttdzwantzig .

Brandten - Wein . i . Fuder
i . halb Fuder -

--

Kr .
io

5 ,
r "
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Z
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4
4
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4
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Eitt Ohm deren 6 . ein Fuder machen -
Deren 8 ein Fuder machen
Deren > o ein Fuder auß machen
i . Vrereel . -

Brenn - Holtz . i . Wagen
i . Karch - - -

Brod . i Wagen voll
i Karchvoll - -
i Hundert Brod
i . Spalter verbacken Mehl

Bücher , i . Wagen voll
i . Karch voll .

Bückling , i Tonne oder Zentner
los . Stück . -

Butter , i . Tonne von i8 . Viertel
i . Zentner

Zappemund Oliven von einem Zentner
1 Zentner
^ Zentner
s Zentner.

Kästanren ein Matter
Kirronen und Poirrarantzen i . Kasten

i . Gantze Kisten von 420 . Stück
2 Kisten von 2. 00 . Stück
i . Kleine Kist von Stück ,
i Schachtel von 50 . Stück .

1 Schachtel von Stück -

Danen / oder Dangen zn Fässem



^ ( ^ 4 ) ^

I Wagen voll
i . Karch voll .

Dichten oder Bord . i . Wagen / - -
Ein hundert Stück - - -

Drucket . Ein Malter - - -
Dogt . Eirr Zentner " - -
Dörr Fleisch . Ein Zentner / - - r

Eisen . i . Lsentner so im Land bleibt -
So auß dem Land gehet - -

i . Wag / im Land -
Auß dem Land . - -

Erbsen . Ein Malier /
Ertz . Ein Zentner - - -

Ein Wagen voll -
Essig . i . Fuder /

Ein halb Fuder / -
Ein Ohm / deren 6 . ein Fuder auß machen

Deren 8 . ein Fuder auß machen -
Deren iO . ein Fuder auß machen

Eyer . ein ioo . Stück
Ein gemachte Ztalianische Waaren oder dor 6cu -

rcn , als eingemachte Zitronen / Granatcn / Po -
meranzen / i . Zentner / - -
Mßrc . ^Zentner / - -

^ Zentner
ä Zentner .

Färb / so die Tückischerer gebrauchen ein Zentner
Färb oder Weid ein Zentner
Faß ein Fuder neue Faß -



( r- 5 )

Ein Ohm neue Faß - -
Federn . Ein Zentner / - - §
Feldhüner . Das paar / - !
Fell / Kalb - fell / Bockfell / Geißfell / Schaaff-

fell . Ein hundert Stück/

Ein Stück ist gesetzt anst/

Fisch auß dem Rhein . Ein Zentner /
Fisch , eines Gulden Werths -
Fisch . i . Wagen /

r . Ohmtgt Faß - -

Fisch - Schmattz oder Trohn / ein Tonne /

An der ersten Aoll - Statt aber / -
Fläxen - Garn . ein Zentner - -
Fleisch ein Zentner / - -- -
Fleisch so gedörrt , ein Zentner /

Gall - Aepffcl . i . Zentner / - -
Gänß . Ein hundert Stück /
Garn von Flax . i . Zentner / - -

VonHannff . i . Zentner /
Von Werg . i . Zentner

Geiß . Vor jede . - -

Geiß - Fell . Einhundert Stück /

i . Karch

i . Zentner /
Flax . i . Zentner /

Fuchs - Haut Unbereitet / ein Stück /
Füllen . , ein Stück/ *

i . Stück /
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Gerst . Uugerolt / ein Malter / - -
Gerolt . i . Malter / -
Gewehr . Klingen / 1 . Zentner / -

Ein Viertels Zentner /
Glast . Land - Glas ein Wagen voll /

Außländisch Glast ein Wagen voll /
i . Karchvoll /
i . Tragend / -
Ein Esel / der Glaß trägt /
Trinck- Gtäser ein Tragend/

Gummi . » . Zentner/ - -

Kr .
l

Z
8
2.

16
L8

i4
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Haassen ein Stuck - - i
Hadern , i . Malter /
Haber Mehl . i . Matter /
Hacken , i . Zentner / - .
Hafen . i . Wagen voll / - -

i . Karch voll / - - -
Eisene Häfen . ein Zentner / - -
Hafner- Erden . i . Karch . - -

Hämmel . i . Stück / - -
Hahnen . Ein hundert Stück/
Hanff. i . Zentner /

Am ersten Zoll aber / -
Hanffen Garn . i . Zentner/
Hanff- Saamen / so er im Landgcbrauchk wird /

i . Malter / - -
So er aber ausser Land geführt wird . Ein

Malter /
Häring . Ein Tonne /

Ein halbe Tonne / - -
Ein Viertel Tonne / - -- -

Hartz ein Wagen voll / - -
i . Kübels

r

z
6

l 2 .

6
7
i
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2 .

4
4

5

6
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r . Kübel voll von einem halben Zentner/
Haselhun ein Paar
Hauen / l . Zentner
Haußrach / 1 . Wagen voll

r . Karch voll - - -
Hauch . Ein Ochsenhauch / so bereitet

i . ohnbereitete Ochsenhauch
i . Zentner Ochsenhauth «> -
i . Kühhauch so bereitet ist
i . Vhnbercttete Kühehauth
i . Zentner Kühehauth - -
r . Gtierhauth / so bereitet ist /

So ohn bereitet /
i . Wilde Schweins - Hauth /
r . Hirsch - Hauth / « -
r . Wo ! ffs - Hauch - -
i . Rehehauth unbereitet - -

zuchßhaut unbereitet / - -
iBerettete Sohihauch - -

Bereitete Schmalhauch / -

Heftn . Wein - Hefen ein zuder/ -
Ein halb Fuder / , -
Hin Ohrn deren 6 . ein Fuder machen /
Deren 8 . ein Fuder machen / - -
Derenein Fuder machen/ -

Bierhefen . ein Fuder
Ein halb Fuder
Ein Ohm deren 6 . ein Fuder machen/ -
Deren 8 . ein Fuder machen / 7
Deren ein Fuder machen / -

Heu . e n Wagen voll
Ein Karch voll

Heydcn - Komein Malter -
Hirschen / gerollt ein Malter / - -

Ungerott ein Malter -



c r8 ) DA
Hirsch - Kühe - -- -

Schmal - Thier /
Hirscyhauth . ein Stück / - -
Hirsch - Hörner , ein Wagen / - ? -
Hirsch - Kalb /
HM . Brennholtz / ein Wagen / -

i Ka ch / -
Kuffer - Holtz / ein Wagen/ -
i . Karch /
Wagncr - Hottz . ein Wagen /
r . Karch / -
Wein - Gatt Hottz . ein Wagen / -
i . Karch / - >
EichcnHoltz ein Stamme/ --

Don den Wagen Schotten und geringerem Hottz /
ist der Joll nach l^ o ^ orrion zu erheben / und
werden 8 . WagcnSchott / so dann i6 . Pipheltz /
auch 52. . Klapholtz vor einen Stamm gerech¬
net .

Kr .
I 6
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Honig . i . Tonne von iF . Viertel ^
Ein Ohm deren . 6 ein Fuder machen -
Davon 8 . ein Fuder machen - -
Deren iv . ein Fuder machen / - ^

Hopffen . Ein Zentner/ . -
Ein Malter / - - -

Hüthe . Ein Tragend /
Huef- Eisen . Ein Faß / wigtr . Wag im Land /

Auß dem Land/
Hünner ein hundert Stück/

I .
Zngben ein Anttier <

I L '

e 5

6
I O

LO
I 2.

8 1
rc . Käß
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Käß . i . Emittier /
EinKrämcr / der Häß über Isuck führt /
Ein Karch mit Käßlcm /

Kalb . i . fett Stcch - Mlb /
Em d - iilch Kalb / -

Kaldfäll . Ein hundert Stück /
Ein Stück P gefetzt auff/ - >

Kalch . i . , Wagen / - . - - -
Kannen - giesser Waar oder Jinwerck der §enmcr /
Karch . so neu und auß dem Lgnd geführt wird /

Deßgleich ein Karch so ausser Lands gemacht
und ins Land gebracht wird / - ,

^ Karch so er im Land. gernacht und darin bleibt gibt j
nichts ' i

Keßler -- Waar . - - - - ! !
Klockchspeiß . Gegossen oder ungegessen ein §ent - ! j

ner / - - - -
Knoblauch , ein Malter / - -
Kohlen , i . Wagen / -

i . Karch / - - -
Kohl - oder Rebs -Saamen / ein A ^ alter st in dein

Land geschlagen wird / - -
Wann er aber ausser Land geführt wird

Kohl - Saamen / Ochl viäe Rüb- Oehl
Kramets - Vögel von 5 . Hänget oder Klippcrt
Korn . Ein Malter / - -
Kraut . Eitt Karch / M einem Pferd gezogen /
Krebs . Ein hundert Stück / - -
Kreyden . i Wagen / - -

i . Kentncr/ - -
Krtcß - Mehl . » Malter /
Krüg Stebisch - oder blaue und andere sieineriie
Krüg und Geschirr / ein Wagen / ?
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Ein Karch / - - -
Ein Traget / - -
Ein Esel Traget von 2 . Körben / -

Kübel . i . Wagen / - -
EinKarch / - -

Küffcr Holtz . Wagen / - -
Ein Karch/ - -

Kühe . ein fette Kuh / - -
i . Magere Kühe - -

Kühe - Haut . so bereitet ist / - -
Ohnbereitet / - -

Ein Ammer Küh - Häut / -
Küh - Hörner . i Wagen / - -
Kühn - Ruß . r . Ammer/ - -

Ein Tragend/ - -
Kupffer . / . Kenmer verarbeitet Kupffer/
Ein Ammer Noh - oder unverarbeit -

Fl . Kr.
4
!

2

12 .

6
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6

Z
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Lax . Ein Ammer/ -
Leder ist unter den Häuthen und Fällen begriffen /
Leim . der Ammer/ -- -- -

Ein halber Ammer / * -
Leinen - Tuch. Ein Krämer der rein Leinen - Tuch

über ruck führt - - --
Ein Bängter / der grob leinen - Tuch träget / von
der Traget / .
Ein Stück fein leinen Tuch / -
Ein Stück grob leinen Tuch / - -

Lein - Ochl wie Ricb - Ochl /
Lein - Saamm / so im Land geschlagen wird / ein l

Malter / - - - !
So er aber ausser Land gefühm wird i Mal -

ter / - -

I ^

i 6

4

i 8
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Leyen - stein i . Wagen / -
i . Karch /

Linsen , i . Malter ? -
Lohe . i . Malter /
Lunten , i . Zentner/

Ivl .
Malvafler . ein Fuder /

Ein halb Fuder / - -
Ein Ohm deren 6 . ein Fuder machen / -
Deren 8 . ein Fuder machen / -
Deren w . ein Fuder machen / -
Ein Viertel / - -

Mandel - Kern . i . Zentney/ -
Maul - Esel . i . Stück/
Mehl . Ein Matter Weiß - Mehl/ - -

Ein Malter Rocken - mehl - -
Ein Malter Haber - mehl /
Ein Malter Grieß- mehl/

Messer - Klingen , u Zentner /
Ein Viertel Zentner /

Mchcr Schahlen . i . Faß /
Messing . Ein Zentner verarbeit -
Messing , i . Zentner unverarbeitet / '

rv
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Meß - Wahren . Don einem grossen Wagen auß -
ländtscher Äi eß - Wahren / welche in Stübich /
Fässern und Ballen eingepacket - und woran 4 .
oder mehr Pferd ziehen und durchs Land ge¬
bühret werden / ohne einigen Unterscheid / ob der
Wagen voll oder nicht voll geladen / ist zwar
Zhur Pfaltz wol befügt z . fl . wie vor alters er¬
heben zulassen / so aber zu Erleichterung der
(I^ommerclcn biß auff Wider - ruffen auss die
heisst moäeiirc worden .

Solcher
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Solcher Gestalt ist zu erheben von cim Karch /
daran 2 . oder z . Pferd ziehen / er sey voll oder
nicht voll geladen / -

Von einem Znntändischen Wagen Franckfurtcr
oder andere Meßwahren / so die Zn ländischej
und benachbahrtesür überführen sollen verzollt
werden / - -

Bey diesen letzt gemelren Wagen aber / so Znn -
ländische und bcnachtbarte führen / haben die
Iöller wohl zu exarnmiren / ob in denen auff
geladenen Gtübichen / Fässern / Kisten und
Ballen / nur allein gemeine kleine Krämer
Wahren/ die man nicht HeciliLe verzollen kau /
als Messer / Scheren / Nadlen / allerhand
Nürnberger Arbeit / Schnür / Nestel / aller¬
hand kleine Eisen Arbeit rc . eingebacket seyn /
oder ob auch darinnen solche Wahren begriffen /
so nach der Joll - Korul , Stück oder Zentner
weiß verzollt werden muffen / von welchen sie
dann nach der Zoll R. orul den Aoll Stück oder
Zentner weiß zu erfordern . Wann aber aber
quff einen Wagen nichts anders als obgemelte
kleine Kram - Wahren begriffen / haben sie den
Zoll mit zO . Kreutzer von jedem Wagen zu erheben

Mettall gegossen oder ungegessen von Zent
ner /

Milch Kalb . 1 . ein Stück/ -
Müht Stein . - . Stück/
Müller Esel . i . Stück /
Mußcaten Btuhmen - Zentner /
Mußcaten Nuß . - Zentner /

Fl.

Näg < l . i . Faß Rad Nckgel / wtgt zwey Waag /
Ein NagclKvrb .

Näge -
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Mgelein . sEinGcwürtz ^ ein Zentner/
Nüß . Ein Malter /
Nuß Ocht . Wie Mb - Oehl/

Fl . Kr .
40

2 .

Obst . Ein Wagen /
1 . Karch / - - -

Ochs . 1 . Ungarisch / Pohlnisch - oder Frieß - Län ^
bischer Ochs / - -
Ein Iimländischer fetter Ochs
Ein Jug - Ochs /

Ochsenhauch . So bereitet
Ohnbereitet .
Ein Zentner Ochsen hauch /

Oehi - Kuchen . Womit Handlung getrieben wird
iOO . Stück /

Ofen - platten und zugehör vom §entner /
Oliven und Kapern / -

I
2̂.

12 .

6
4
4
2 .

8

1
4
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Papier . Ein Wagen
Ein Karch / -

Pech . 1 . Wagen voll /
Ein Kübel voll von einem halben Zentner /

Pfäl i . Wagen / -
Pfeffer . 1 . Zentner /
Pferd . i . Kupel Pferd / so auß dem Land geführt

wrrd /

jZo
is
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12 .

zp
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Kr .
Ein Kuppel Pferd / so in dem Land verkaufft -

oder zu Marck geführt wird /
Ein lediges Bauren - Pferd / so zu Marck ge¬
führt wird zum verkauften /

Ein füllen / - -
Platteiften . r Zentner /
Plcch . Kentner / «> -

Ein hundert ptech /
pommerantzen und Kitronen / ein Kasten /
Potasche , i . Kentner /
Presitien Holtz . i Kentner / - -
pulffer i . Tonne von z . Kentner /

i - Centner . - -

Fl .
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c >.
Quecksilber , i . Centner / -

Ein halber Centner / -
Ein Viertel Centner/
Ein Achtel Kentner / - 4

.4

Rebs - Oeht . i . Centner /
Ein Ohm / - -

Rebs oder Kohl - Saamen / ein Matter so im Land
geschlagen wird /
Wann er aber durch oder ausser Land geführt
wird /

Rebs - Kuchen / ein Wagen / , -
Ein iOO . Rebs - Kuchen / - -
Ein Rehe / - - -

Rehe - Hauth / unbereitet/ ein Stück / --
ReA Ein Wagen /
Retffting oder Setz - Reben / ein Wagen / -

Ein Karch / - -
Reiß

8
r-4

4

8
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6
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Ein mager Schwein / oder Vrühting /
Ein saug Fercket/ - - -
Em Haupt Wild Schwein .
Ein Bach oder Kayler /
Ein Frischling / - - -

Schweinhaut von Wilden Schwein , i . Stück /
Säyffen . » . Zentner gemeine Gäyffen .

Ein Zentner Spannische / oder Venedische
Säyffen / - - -
Ein Zentner weiche - oder schnür Säyffen / -
Ein Viertels Zentner dieser letztem / -

Senffmehl . i . Zentner oder Sack in das Lande /
Sensen , i . Faß / -

Ein Zentner / - --
Ein hundert Stück / - -

Sensen - Stein . Ein Kiste . - -
Ein Faß . - - -

Setz Reben / oderReiffting i . Wagen / -
Ein Karch / - - -

Säylstrick . - - -
Sichel , Faß / - -

Ein hundert Stück. - -
Ein Zentner / - - -

Silber Glätt . r . Zentner / -> -
Sohlhamh . ein solche bereitete Hauch /
Spanische Wein . Fuder / - -

Ein halb Fuder / - - -
Ein Ohm / deren 6. ein Fuder machen /
Deren 8 ein Fuder machen / - -
Deren io . ein Fuder machen / - -
Ein Viertel / - -

Speck , r , Zentner / -
Spettz . i . Malter / - -
Stahl . i . Zentner / - -
Stein . Raue Mauer - Stein ein Wagen /
Stier . i . Fett Stier . " -

Ein mager Stier . Stick

Fl .
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Stierhäüth . So bereitet ist / - -

Ohnbereitet / - - -
Stock - Fisch . i . Zentner / - -

Ein Rolle von 5 . Zentner / ' -
Serohe . i . Wagen . - - -

Taback . 1 . Zentner / ^ ^
Trohn oder Aschschmaltz . 1 . Tonn /

1 . Lentner . -
Tuch - 1 . Stück köstlich Wüllen - Tuch -

c . Ballen köstlich wüllen Tuch /
i . Stück gemein wüllen Land - Tuch / -
1 . Ballen gemein wüllen Land -Tuch .

Tuchschcrer Färb . i . Cenmer / - -

V >
Victriol . 1 . Centner . - -
VnschLttt . 1 . Tonne von ib . Dirtet/ -

c . Zentner / - - -

Wachholder Beer . 1 . Malter / - -
Ein Wagen / so neu und auß dem Land geführt
wird / - - ^
Deßgteichen ein Wagen / so ausserhalb Landes
gemacht und ins Land geführt wird .
Ein Wagen / so im Land gemacht wird / und
darinn bleibt / gibt nichts . - -
Wagen Schmir ein Zentner.

Ein
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Kleist . i . Zentner oder Sack - -
Rmd . l . Stück / -

Ein fttt Rind / -
Rind für die Gärber . i . Wagen / -

Ein Karch / - -
Rauthen oder Glaß - scheiben / i . Wagen /
Rocken - Mehl » i . Iialter
Rosinen grosse Rosinen . Zentner .

Kleine Rosinen , i . Centner /
Rüben . i . Karch / von einem Pferd gezogen .
Rüb - Oehl . i . Tonne -

Ein Ohm deren 6 . ein Fuder machen /
Deren 8 . ein Fuder machen / -
Deren is ein Fuder machen .

Rüb - saamen . i . Matter / -
i . Viernsel / -- -

Riftung ein Wagen / -
Ein Karch/ - -
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Säckler Wahr . Ein Wagen / ^ -
Ein Karch / - -
Em traget / -- -

Saffran . Ern Zentner /
Äor z fl . Wehrt / - -

Salmen Ein Zentner / § "
Ein Salmen / - -

Salpeter . Ein Wagen / - -
Ein Karch /
Ein Zentner / . - -

Galtz . Ein Sack oder Walter / so in die Pfaltz
geführt wird/ - '
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Ein Gack oder Malter / so auß der Pfaltz geführt

wird / „
EinStübich / so in die Pfaltz geführt wird so
viel Malter als er halt / so viel 8 . Krcutzer
EinStübich / so auß der Pfaltz geführt wird / so

viel Malter / als er hält / so viel 12 . Kreutzer .
Gaamen / allerley Gattung / verstehet sich auff

Gartten Gaamen / ein Malter -
Ein Dternsel / oder Pack eines Diernscls groß /
Rub - Gaamen viel . under K .
Iwtbel Gaamen viele under
LeinEaamen viel . under I . .
Hanff - Saamen viele under
Kohl - Saamen / vi6 . K .
Rebs - Saamen viel K .

Sattler wahr . Ein Wagen / - -
Ein Karch / - - -
Ern Traget / - -

Schaaff . i . Stück . - -
Schaa ell . Ein hundert Stück /

1 . Stück /
Schechter . 1 . Stück/ - -
Schifferftein oder Leyenstein / ein Wagen /

Ein Karch / - -
Schleiff. 1 . Tonne / - -

Ein Zentner / so bey den Schteiff - Mühten
abfällt und an statt Färb genehmen wird

Schleiffstein . i . Stück / -
Schmalhauth . ein solche bereitete Hauth /
Schmäht Thier / - -
Schmaltz . 1 . Tonne von 18 . Viertel -

1 . Zentner / - -
Gchuncken . 1 . Zentner /
Schüssel von Holtz . 1 . Traget /
Schwefel . 1 . Zentner / - -
Schweln . 1 . Feist Speck Schwein / -

Ein gemein schlachtbar Schwein / - »
Ein !
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Ein Karch mit kleinen Fäßlcin beladen -

Wagner - Holtz . i . Wagen / - --
i . Karch

Wahren . Ein Krämer so Franhösische Wahre !
übcrrück führt /
Mcß - Wahren . vici . oben nnder kvl .

Wax . / . Ccntner/
Weiden , viele Bandweyden /
Wein . Ein Fuder/ - -

Ein halb Fuder / - --
Eine Ohm . deren 6 . ein Fuder machen /
Deren 8 . ein Fuder machen / -
Deren io . ein Fuder machen / --

Wein - Heffen . viel . under
Wein - Garr - Holtz / alsTruder / Pfähl / Stieffel

i . Wagen / - - -
i . Mch / - -

Weinstein , i . Kentner /
Weiß Mehl . i . Malter /
Weytzen . i . Malter /
Werck . i . Kntner / - -

Am ersten Zoll aber/ -
Wercken - Garn . i . Krittler / -
Wolff- Hauth / . ein Stück / - -
Wolle . i . Kntner / - -

Ein Kleid Wolle /
Wildschwein , ein Haupt - Schwein / --

Ein Bach - oder Ka ») ler/ - -
Ein Frischling / - "

Wild-schwein -Hauth . i . Stück /

Jigel . i . Wagen /
i . Karch/

Zicklein , ein Stück /
Zum ,
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Zinn rohe oder ohnverarbeitet / 1 . Zentner /
Zmwerck oder Kannten - Gieser - Wahr /
Zucker . ein Zentner / - -
Zunder . ein Zentner / - -
Zwetschcn . ein Zentner / - -
Iwibcl . Ein Malter /
Iwibel - saamen . ein Malter / -- --

Ein Viernjel / -
Zwilch ein Karch /

Ein Stack /
Don andern Wahren so in diser Joll - Korul nicht

benambst seind / ist der Zoll nach dem Wehrt
und zwar von jedem Gulden r . Kreutzer zu er¬
heben . - -

Es sollen aber die Iöller / wann ihnen dergleichen
etwas vor kommet / solches als bald denen Joll -
bereitern ( wie in der Zoll - Ordnung gedacht )
anzeigen
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